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Anmeldung durch die Eltern 
Die Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind zum Schulbesuch an. Ein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule in einem gemeinsamen Schulbezirk oder eine bestimmte Schule ohne Schulbezirk besteht nicht. Die Eltern der schulpflichtigen Kinder haben dennoch die Möglichkeit, bei der Anmeldung eine Erst- und eine Zweitwunschschule zu nennen. Die Anmeldung erfolgt an der Erstwunschschule, wobei die Zweitwunschschule bereits anzugeben ist. Die Sicherstellung der Anmeldung an nur einer Schule kann beispielsweise durch die vorherige Ausgabe einer Anmeldekarte durch den zuständigen Schulträger erreicht werden. Im Rahmen der Anmeldung obliegt es den Eltern, alle für ein eventuelles Auswahlverfahren erheblichen Tatsachen darzulegen und glaubhaft zu machen. Sie haben insbesondere die Umstände glaubhaft zu machen, aus denen sich ein die vorrangige Aufnahme begründender
Härtefall im Sinne des § 15a Abs. 6 Nr. 4 ThürSchulG ergeben könnte. Verspätet gestellte oder nicht rechtzeitig begründete Härtefallanträge werden im Verfahren nicht mehr berücksichtigt, soweit sie in das Auswahlverfahren nicht mehr einbezogen werden können (vgl § 139a Abs. 3 Satz 2 und 3 ThürSchulO). 

§119 Anmeldung zur Einschulung 
(l) Alle Kinder, die bis zum l. August des folgenden Jahres sechs Jahre alt werden, sind bei der Grundschule ihres Schulbezirks, bei Bestehen eines gemeinsamen Schulbezirks nach § 14 Abs. l Satz 2 ThürSchulG an einer der zuständigen Grundschulen, anzumelden. Für die Anmeldung kann der Schulträger auch eine Gemeinschaftsschule vorsehen. Für die Anmeldung an einer Grundschule im gemeinsamen Schulbezirk oder an einer Gemeinschaftsschule sind die §§ 139a bis 139c zu beachten. Ein Kind, das am 30. Juni eines Jahres mindestens fünf Jahre alt ist, kann auf Antrag der Eltern am l. August desselben Jahres in die Schule aufgenommen werden. Die Entscheidung trifft der Schulleiter im Benehmen mit dem Schularzt. 
(2) In der Zeit vom 15. bis 30. April eines jeden Jahres gibt der Schulleiter Ort und Zeit der Anmeldung zum Schulbesuch für das übernächste Schuljahr bekannt. Die Bekanntmachung erfolgt durch den Schulträger in ortsüblicher Weise. In Gemeinden mit mehreren Grund- und Gemeinschaftsschulen geschieht die Bekanntmachung für alle Schüler gemeinsam. Für jede Grundschule ist dabei der Schulbezirk anzugeben. 
(3) Die Eltern melden die Kinder in der Zeit vom 2. bis 10. Mai zum Schulbesuch für das übernächste Schuljahr an. Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde vorzulegen. Die Eltern unterrichten den Schulleiter über eine offensichtliche oder vermutete Behinderung des Kindes. 
(4) Melden Eltern ihr Kind bei einer Schule in freier Trägerschaft an, so setzt diese im Rahmen ihrer Verpflichtung nach § 4 Abs. 3 Satz 2 Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 20. Dezember 2010 (GVBI.S. 522) in der jeweils geltenden Fassung das zuständige Schulamt davon bis zum 20. Mai des Kalenderjahres vor der beabsichtigten Einschulung in Kenntnis. 
(5) Für Kinder mit offensichtlichem oder vermutetem sonderpaedagogischen Förderbedarf leitet der Schulleiter bis zum 31. Mai des Kalenderjahres vor der Einschulung das Feststellungsverfahren nach § 137a beim zuständigen Schulamt ein. Das sonderpädagogische Gutachten ist bis zum 15. August des Kalenderjahres vor der Einschulung fertigzustellen. 
(6) Der Schulleiter unterrichtet bei der Anmeldung die Eltern über das Verfahren zur Feststellung der Entwicklung  nach § 120.


§ 120 Feststellung zur Entwicklung

1 ﻿﻿﻿﻿Der Schulleiter meldet dem zuständigen Schulamt und dem Gesundheitsamt bis zum 20. Mai die Namen der für das übernächste Schuljahr zur Einschulung angemeldeten Kinder, deren Geburtsdatum und die Anschriften der Eltern. Gleichzeitig teilt der Schulleiter mit, für welche Kinder ein Antrag nach § 18 Abs. 2 ThürSchulG vorliegt und für welche Kinder beabsichtigt ist, einen Antrag nach § 18 Abs. 3 ThürSchulG zu stellen.
2 ﻿﻿﻿﻿Vom Gesundheitsamt wird im Einvernehmen mit dem Schulleiter die schulärztliche Untersuchung aller angemeldeten Kinder vorgenommen. Die Eltern sind rechtzeitig vor der Untersuchung zu benachrichtigen. Sie haben das Recht, bei der Untersuchung anwesend zu sein.
3 ﻿﻿﻿﻿Das Gesundheitsamt benennt bis zum 15. Februar des Kalenderjahres, in dem die Einschulung erfolgen soll, dem zuständigen Schulamt und der zuständigen Schule unter Angabe von Gründen die Kinder, bei denen aufgrund einer medizinischen Indikation die Voraussetzungen für ein erfolgreiches schulisches Lernen noch nicht gegeben sind, soweit die Eltern für dieses Kind bereits bei der Schulanmeldung einen Antrag nach § 18 Abs. 3 ThürSchulG angekündigt haben; im Übrigen bis zum 15. Mai des Kalenderjahres, in dem die Einschulung erfolgen soll.
4 ﻿﻿﻿﻿Die Grundschule führt bis zum 15. Februar für die vorzeitig zum Schulbesuch
angemeldeten Kinder auf Antrag der Eltern Maßnahmen zur Feststellung der Entwicklung durch. Satz 1 gilt für die Gemeinschaftsschule nach § 119 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

Entscheidung der Erstwunschschule
Die Schulleitung der Erstwunschschule prüft zunächst, ob die Kapazität ausreicht, um alle angemeldeten Kinder aufzunehmen. Reicht sie aus, werden alle angemeldeten Kinder in die Schule aufgenommen. Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazitat, ist ein Auswahlverfahren unter Berücksichtigung der in § 15a ThürSchulG genannten Kriterien durchzuführen. Dabei sind zunächst die nach § 15a Abs. 6 ThürSchulG vorrangig aufzunehmenden Kinder aufzunehmen.

Anmeldungen, die nach Ablauf der Anmeldefrist abgegeben werden, werden nachrangig be-rücksichtigt, wenn sie nicht mehr in das Auswahlverfahren einbezogen werden können (vgl.
§ 139a Abs. 2 Thür SchulO). Letzteres ist dann der Fall, wenn die Auswahlentscheidung bereits getroffen ist (z. B. die Auslosung).

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die Aufnahme- und Ablehnungsbe-scheide von der Erstwunschschule an die Eltern versandt. (Ende Januar)
